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Bericht über die Gemeinderatssitzung 
 
In der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Admont am 23. Mai 2024 
wurden folgende Tagesordnungspunkte behandelt und wird auszugsweise über die 
wichtigsten Punkte berichtet:  
 

Finanzangelegenheiten 
 
Gebührenbremse 
Aufgrund des Bundesgesetzes über einen Zuschuss an die Länder zur Finanzierung 
einer Gebührenbremse steht der Marktgemeinde Admont ein Betrag von € 82.985,00 
zur Verfügung, welcher in einem Gebührenbetrieb den Abgabepflichtigen in der 3. 
Quartalsvorschreibung anteilsmäßig gutzuschreiben ist. 
Der Gemeinderat hat beschlossen, diese Gutschrift im Bereich der Abfallbeseitigung 
auszuweisen, wobei als Bezugspunkte die Haushalte (Grundgebühr) bzw. die 
variablen Entsorgungsgebühren nach Behältervolumen bzw. Anzahl der Entleerungen 
herangezogen werden. 
 
Ortserneuerungsdarlehen ehem. Gemeinde Weng 
Für das 2056 endfällige Ortserneuerungsdarlehen der ehemaligen Gemeinde Weng 
(zur Errichtung der Umfahrung Gstatterboden) wurde ein fiktiver Tilgungsplan mit 
einem jährlichen Ansparbetrag von € 9.909,95 (Zinsen + Tilgung) beschlossen. 

 
Pachtverträge 

 
Sowohl für einen Teilbereich der Parz. 437/9, KG Admont, öffentliches Gut, vor dem 
Rösthaus als auch für zwei Teilbereiche der Parz. 437/1, KG Admont, Bereich 
Marienparkeinfahrt (ehem. „Dorfheuriger“), wurden Nutzungsverträge abgeschlossen. 
 
 
Übertragungsverordnung gem. § 43 Abs. 2a Stmk. Gemeindeordnung 1967 idgF 
 
Um auch in sitzungsfreien Zeiten im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und 
Einfachheit eine gesetzeskonforme Abwicklung von straßenpolizeilichen Maßnahmen 
(z.B. temporäre Fahrverbote, Halte- und Parkverbote … - jeweils auf 
Gemeindestraßen) gewährleisten zu können, wurde eine Übertragungsverordnung 
für Angelegenheiten gem. § 43 Abs. 1 lit. b Z 1 StVO 1960 sowie § 90 Abs. 1 StVO 
erlassen. Dadurch können die entsprechenden Verordnungen vom Bürgermeister 
erlassen und in der nächsten Sitzung dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht 
werden.  

Jagdpachteuro – Jagdjahr 2024/2025 
 
Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des Stmk. Jagdgesetzes 1986 idgF 
wurden folgende Termine beschlossen: 
 



 

 

Auflage des Aufteilungsentwurfes: 15. Juli bis 12. August 2024  
Auszahlung des Jagdpachtzinses: 19. August bis 30. September 2024 
 

Vergabe Umstellung auf LED 
 
Für folgende Gebäude(-bereiche) wurde die Umstellung auf LED und die Vergabe an 
den Billigstbieter beschlossen: 
Rathaus, VS-Hall, Teilbereich KG Weng, 2 Büros ehem. Amtsgebäude Hall 
50 % der Kosten werden über KIP-Mittel (energiesparende Maßnahmen) finanziert. 
 

Johnsbach 68 - Sanierungen 
 
Aufgrund der Dringlichkeit sind noch vor dem kommenden Winter im Gemeindeobjekt 
Johnsbach 68 (Wohngemeinschaft der Pro Juventute) Sanierungsarbeiten in Form der 
Dacherneuerung sowie eines Fensteraustausches umzusetzen. Die Vergabe erfolgt - 
nach Prüfung der aktuellen Angebote im Bauausschuss – ehestmöglich an den 
Billigstbieter.  

 
Stellenausschreibung (Nachbesetzung) 

 
Ab Montag, 27.5.2024 wird eine Stelle im Bauhofbereich mit einem Stundenausmaß 
von 40 Std/Woche ausgeschrieben.  
Weitere Informationen über die Erfordernisse, Aufgabenbereiche sowie die 
benötigten Unterlagen finden Sie ab Montag auf der Homepage unter: 
www.admont.at  
 
 

Für den Gemeinderat Admont: 
Bürgermeister Christian Haider 

 


